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Vorwort

Die Abwicklung insolventer Engagements durch die Bank stellt eine Spezial-
materie dar, die sich ganz erheblich vom normalen Bankgeschäft unterschei-
det. Der bei der Bank tätige Sachbearbeiter wird hierbei mit einer Vielzahl 
– durchaus komplexer – Rechtsfragen konfrontiert, von deren richtiger Be-
antwortung unmittelbar abhängt, wie viel Geld die Bank in dem Engagement 
verliert oder eben nicht verliert. Die Bank nimmt dabei im Insolvenzverfahren 
ganz verschiedene Rollen ein: als Insolvenzgläubiger, als Aus- oder Abson-
derungsberechtigter, als Anfechtungsgegner, als Gläubigerausschussmitglied 
oder als Massekreditgeber.

In unserer täglichen Praxis, in der wir sowohl Insolenzverwalter als auch Ban-
ken gleichermaßen vertreten, sehen wir häufi g, dass bei der Abwicklung der 
anstehenden Fragen von beiden Seiten – Verwaltern und Banken – häufi g Un-
sicherheiten auftreten, weil einerseits die " emen inhaltlich nicht ganz leicht 
sind und voraussetzen, dass man sich intensiv damit auseinander gesetzt hat, 
und andererseits die maßgebliche Rechtsprechung in ständiger Entwicklung 
ist.

Die Ausführungen in diesem Buch richten sich an den Sachbearbeiter bei der 
Bank, der täglich mit den Abwicklungsfragen umgehen muss. Dabei wollen 
wir zum einen typische Fälle, Problemkonstellationen und häufi ge Fehler 
darstellen und konkrete Handlungsvorgaben für die Bewältigung der tägli-
chen Arbeit aufzeigen. Daneben wollen wir aber auch die Grundlagen und 
die wesentlichen rechtlichen Erwägungen erläutern, damit jeder Leser in die 
Lage versetzt wird auch untypische Problemlagen selbständig bewältigen zu 
können. 



Ergänzend zu diesem Buch stellen wir wichtige aktuelle Entwicklungen in der 
Rechtsprechung im Internet auf unserer Hompage unter www.ringstmeier.com 
für Sie dar.

Köln 30.07.2010

Dr. Andreas Ringstmeier

Dr. Stefan Homann
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§ 1 Die Abwicklung der 

Kontokorrentbeziehung

Geht ein Kunde der Bank in die Insolvenz, für den die Bank ein oder mehrere 
Konten unterhält, ergeben sich eine ganze Reihe von " emen, die abgearbeitet 
werden müssen: häufi g widerruft der (vorläufi ge) Insolvenzverwalter nicht ge-
nehmigte Lastschriften und fi cht Zahlungseingänge und daraus resultierende 
Rückführungen des Kontostandes an; nach der Verfahrenseröff nung muss das 
Schicksal des Kontos für die Zukunft geklärt werden, etwa vorhandene Soll-
stände müssen im  Insolvenzverfahren geltend gemacht und Sicherungsrechte 
verwertet werden. Die besondere Schwierigkeit im Umgang mit diesen Ar-
beitsschritten besteht darin, dass diese letztlich alle aufeinander aufbauen bzw. 
zumindest ineinander greifen. 

Wichtig ist deshalb, dass man bei der Abarbeitung bestimmte Reihenfolgen 
einhält. Leider lässt sich dafür ein allgemeines Schema nur bedingt festlegen, 
weil die Bedeutung der einzelnen Schritte je nach Konstellation unterschied-
lich ist und sich die Bearbeitungsgänge auch nicht stets sauber trennen lassen. 
Als grobes Raster macht aber diese Reihenfolge Sinn:

Geltendmachung von Sicherungsrechten im Antragsverfahren• 

Abarbeitung des Lastschriftwiderrufes• 

Auskehr von Guthaben oder Zahlungseingängen (ohne Globalzession) • 
nach Antragstellung auf Anforderung

Schließung/Abrechnung des Kontos mit Verfahrenseröff nung• 

Anmeldung von Forderungen im Insolvenzverfahren• 

Abarbeitung der Kontokorrentanfechtung• 

Die Abwicklung d

1

2
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Die Abwicklung der Kontokorrentbeziehung

Korrektur der Forderungsanmeldung nach Klärung Anfechtung und Si-• 
cherheitenverwertung

Schauen wir uns die einzelnen Punkte näher an:

I. Schicksal des Vertragsverhältnisses

Bei dem üblichen Vertrag zwischen einer Bank und ihrem Kunden über ein 
(Giro)konto handelt es ich um einen entgeltlichen Geschäftsbesorgungsver-
trag, dessen insolvenzrechtliches Schicksal in den §§ 115, 116 InsO geregelt 
ist. 

Danach endet der Vertrag im Zeitpunkt der Eröff nung des Insolvenzverfah-
rens automatisch – ohne, dass der Insolvenzverwalter ein  Wahlrecht hat. Dies 
mag zunächst überraschen, da es in der Praxis regelmäßig dazu kommt, dass 
der Insolvenzverwalter mit der Bank vereinbart, dass das Konto aufrechter-
halten und weiter genutzt wird. Rechtlich wird damit aber ein gänzlich neuer 
Vertrag geschlossen; der ursprüngliche Vertrag ist durch die Insolvenzeröff -
nung unwiderrufl ich beendet worden. Hält die Bank das Konto ohne eine 
neue Einigung mit dem Insolvenzverwalter off en – geschieht auch häufi g -, 
fehlt es dafür an einer rechtlichen Grundlage zwischen der Insolvenzmasse 
und der Bank. Die Bank führt daher ein Geschäft ohne Auftrag mit den fol-
genden Konsequenzen: 

Die Bank muss Zahlungseingänge auf dem Konto nicht entgegen nehmen • 
und kann diese an den Anweisenden zurück geben.1

1 In der Literatur wird teilweise vertreten, dass die Bank eine Verpfl ichtung zur Gutschrift 
nachträglich eingehender Zahlungen hat (bspw. Hamburger-Kommentar zur InsO, § 116, 
Rz. 8). Begründet wird dies allerdings mit einem Verweis auf BGH, ZIP 1995, 659. In dem 
Urteil des BGH ist allerdings nur von einer rechtlichen Befugnis der Bank zur Entgegennah-
me der Gutschrift die Rede, nicht auch von einer Pfl icht.

ragsverhältnisses

3

4
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Schicksal des Vertragsverhältnisses

Nimmt sie diese entgegen, tritt im Verhältnis zwischen Leistendem und • 
dem Insolvenzverwalter grundsätzlich keine Erfüllung ein; dieser kann er-
neute Zahlung von seinem Schuldner verlangen (der dann freilich die Zah-
lung von der Bank heraus verlangen kann). 

Die Bank kann keine vertraglichen Entgelte für ihre Leistungen abrech-• 
nen.

Genehmigt der Insolvenzverwalter die Zahlung des Dritten an die Bank • 
(normalerweise indem er die Zahlung heraus verlangt), ist die Bank zur 
Herausgabe verpfl ichtet und es tritt Erfüllung im Verhältnis zwischen Leis-
tendem und Insolvenzverwalter ein. Die Bank kann in diesem Fall ihre 
Aufwendungen ersetzt verlangen – die allerdings nicht gleich der vertragli-
chen Entgelte sind.

Im Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung oder der Einsetzung eines vorläu-
fi gen Insolvenzverwalters geschieht hingegen mit dem Vertragsverhältnis un-
mittelbar gar nichts – das Vertragsverhältnis läuft zunächst völlig unberührt 
weiter. Das ist leicht nachvollziehbar: mit dem Insolvenzantrag steht ja noch 
nicht fest, ob der Schuldner überhaupt insolvent ist, diese Frage soll ja erst 
während der Antragsphase geklärt werden. Mittelbar ergeben sich allerdings 
dann Konsequenzen, sobald die Bank von dem Insolvenzantrag oder der 
Einsetzung eines vorläufi gen Insolvenzverwalters erfährt. Mit der Kenntnis 
von dem Insolvenzantrag liegen nämlich stets die Voraussetzungen einer An-
fechtung nach § 130 InsO vor, so dass die Bank Zahlungseingänge danach 
nur noch dann mit ihren eigenen Forderungen verrechnen darf, wenn ihr die 
Zahlungseingänge aufgrund einer (ihrerseits unanfechtbaren) Globalzession 
ohnehin gehörten. Mit der Kenntnis von der Bestellung des vorläufi gen Insol-
venzverwalters kann die Bank nicht mehr befreiend an den Schuldner selbst 
leisten.2

2 Das gilt freilich nur dann, wenn dem vorläufi gen Verwalter die Befugnis zur Entgegnnahme 
von Zahlungen im Bestellungsbeschluss eingeräumt wurde. Das ist in der Praxis aber stets der 
Fall.
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